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Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft

PIELENHOFEN-WOLFSEGG

Bürgerservice der Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg

Postanschrift:
Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg

Judenberger Straße 4, 93195 Wolfsegg

Telefon / Telefax / Email:
Telefon (Vermittlung) ……………………………………… 09409 / 8510-0
Telefax ……………………………………………………… 09409 / 8510-20
Email ……………………………………info@vg-pielenhofen-wolfsegg.de

Internet:
www.pielenhofen.de und www.wolfsegg.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag ……………………08.00 - 12.00 Uhr

Donnerstag …………………………………………………14.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch ……………………………………………………… geschlossen

Nebenstellenverzeichnis:
Geschäftsstellenleiter
Peter Sterl ………………………………………………… 09409 / 8510-11

Bürgermeister Pielenhofen
Rudolf Gruber ……………………………………………… 09409 / 8510-0

Bürgermeister Wolfsegg
Roland Frank ……………………………………………… 09409 / 8510-0

Kämmerei

Peter Sterl ………………………………………………… 09409 / 8510-11

Jessica Schleich …………………………………………… 09409 / 8510-15

Kassenverwaltung
Corinna Schwindl ………………………………………… 09409 / 8510-16

Johanna Görz ……………………………………………… 09409 / 8510-14

Bauamt, Liegenschaften
Reinhard Buchmann ……………………………………… 09409 / 8510-17

Katrin Bandas ……………………………………………… 09409 / 8510-24

Lisa Übelacker ……………………………………………… 09409 / 8510-23

Einwohneramt, Ordnungsamt
Susanna Hochholzer, Sachgebietsleiterin ………………… 09409 / 8510-19

Brigitte Schuierer ………………………………………… 09409 / 8510-21

Johanna Görz ……………………………………………… 09409 / 8510-21

Zentrale Dienste, Mitteilungsblatt
Markus Wuttke …………………………………………… 09409 / 8510-18

Monika Rödl  ……………………………………………… 09409 / 8510-22

Zentrale Dienste, Poststelle
Gabriele Bleicher ………………………………………… 09409 / 8510-10

Auszubildende
Veronika Schneider ……………………………………… 09409 / 8510-25

Bürgermeistersprechstunden:
Bürgermeister Wolfsegg (Rathaus Wolfsegg)
Donnerstag …………………………………………………17.00 - 18.00 Uhr

Bürgermeister Pielenhofen (Bürgerbüro Pielenhofen)

Dienstag ……………………………………………………17.00 - 18.00 Uhr

Bürgerbüro Pielenhofen, Rogeriusstraße 10:
Dienstag ……………………………………………………14.00 - 18.00 Uhr

Telefonnummern

Frau Hochholzer, Frau Schuierer ………………………… 09409 / 8626-83

Anschrift

Bürgerhaus Pielenhofen, Rogeriusstraße 10, 93188 Pielenhofen
Email: buergerbuero@pielenhofen.de

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe
Pielenhofen und Wolfsegg:

GEMEINDE PIELENHOFEN:
Wertstoffhof an der Dettenhofener Straße

Mittwoch ……………………………………………………14.00 - 16.00 Uhr

Samstag ……………………………………………………09.00 - 12.00 Uhr

GEMEINDE WOLFSEGG:
Wertstoffhof an der Heitzenhofener Straße (gegenüber Kläranlage)

Sommerzeit:

Dienstag ……………………………………………………17.00 - 19.00 Uhr

Freitag ………………………………………………………17.00 - 19.00 Uhr

Samstag ……………………………………………………09.00 - 12.00 Uhr

Winterzeit:

Freitag ………………………………………………………15.00 - 17.00 Uhr

Samstag ……………………………………………………09.00 - 12.00 Uhr

Letzte Einfahrt 10 Minuten vor Schließung

IMPRESSUM:
Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg

Verantwortlich für den amtlichen Teil der VG Pielenhofen-Wolfsegg:

•		Der	Gemeinschaftsvorsitzende	Rudolf	Gruber,

    Judenbergerstraße 4, 93195 Wolfsegg

•		Gemeinde	Pielenhofen:	1.	Bürgermeister	Rudolf	Gruber

•		Gemeinde	Wolfsegg:	1.	Bürgermeister	Roland	Frank
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 Abfallwirtschaft

• Restmüll:
Gemeinde Pielenhofen:   Gemeinde Wolfsegg:

– Donnerstag, 07.11.2024  – Donnerstag, 07.11.2024
– Donnerstag, 21.11.2024 – Donnerstag, 21.11.2024

• Papiertonne:
Gemeinde Pielenhofen:  Gemeinde Wolfsegg: 

– Montag, 02.12.2024 – Mittwoch, 04.12.2024

• Altreifen:
– Dienstag, 19.11.2024

• Umweltmobil:
– Freitag,  08.11.2024  von 15:00 - 17:00 Uhr,
  Wolfsegg, Wertstoffhof 
– Freitag,  15.11.2024 von 15:00 - 17:00 Uhr,
  Pielenhofen, Parkplatz Angerstr.

• Entsorgung von Kühl- und Gefrierschränken:
Kühl- und Gefrierschränke werden nach Voranmeldung bei der Firma 
Meindl Entsorgungsservice, Hainsacker, Baierner Höhe 1-4,  93138 Lap-
persdorf von zu Hause abgeholt (0941/83020-0) · www.entsorgungsda-
ten.de.

Alle anderen elektrischen Haushaltsgeräte werden seit Inkrafttreten des 
Elektronikgerätegesetzes über die E-Schrott-Container auf den Wertstoff-
höfen erfasst.

• Sperrmüll:
Wohin mit dem Sperrmüll?  

… wird gebührenfrei zu Hause abgeholt!

Anmeldung bei zuständigem Unternehmen:
Per „Sperrmüll-Meldekarte“ (bei Gemeinde) oder per Internet.

Gemeinde Pielenhofen und Wolfsegg: 

www.entsorgungsdaten.de
Firma Meindl: Tel. (09 41) 83 02 00

… kann gebührenfrei selbst entsorgt werden!

Unter Vorlage eines „Selbstanlieferscheines für Sperrmüll“ (bei Gemeinde, 
Wertstoffhof oder im Internet unter www.Landkreis-Regensburg.de – Rubrik: 
Landratsamt - Bürgerservice – Abfallratgeber) kann bei der Müllumladesta-
tion Haslbach Sperrmüll selbst angeliefert werden. 

Bitte Annahmekriterien beachten!

Öffnungszeiten Müllumladestation Haslbach:

Hofer Str. 30 in Regensburg-Haslbach, Tel. (09 41) 6 73 68

Mo. – Fr.: 08.00 – 12.00 Uhr und 12.45 – 16.00 Uhr

Sa.:  nur nach Feiertagen (Ausnahme: Karsamstag)
  08.00 – 12.00 Uhr

Informationen aus der VG Pielenhofen-Wolfsegg

  Fundgegenstände 2024

Bei der Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg wurden im letzten halben Jahr folgende Fundgegenstände entgegengenommen:

Fundgegenstände 2024

Bei der Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg wurden im letzten halben Jahr folgende Fundgegenstände 
entgegengenommen:

Fundgegenstände: Funddatum: Fundort:

Kleine braune Geldbörse 20.04.2024 Pfarrkirche Wolfsegg

Goldener Armreifen 09.06.2024 Klosterstr. Pielenhofen

Autoschlüsselbund (Honda) mit 5 
Schlüssel

18.6.2024 Stetten, Abzweigung bei einem Bankerl in
den Wald/Rastplatz

Schlüsselbund mit vier Schlüsseln 25.06.2024 Radweg Wolfsegg-Kaulhausen bei der
Taferlbuche

Geldbeutel (rosa) 26.06.2024 Dorfplatz Pielenhofen

3 schwarze Fahrradschlüssel KW 31 Badesteg Pielenhofen

1 Schlüssel mit gelben Anhänger 19.08.2024 Wolfsegg

Elektroroller 03.09.2024 Pielenhofen/ Uferbreite

Bunte Kinderbrille 16.09.2024 Wald Dettenhofen
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 Winterdienst

Wer ist zuständig für den Winterdienst? 
Zum Winterdienst auf öffentlichen Straßen sind die Straßenbaulastträger 
verpflichtet, also die Kommunen, Landkreise und der Staat für ihre Straßen. 
Allerdings gibt es hierzu wichtige und zu beachtende Einschränkungen. 
Einerseits besteht die Pflicht nur im Rahmen der finanziellen und sachlichen 
Leistungsfähigkeit. Dies bedeutet, dass die Kommune aufgrund der Finanz-
lage, der Personalsituation und der Geräteausstattung nicht in gleicher Qua-
lität und zur gleichen Zeit den Winterdienst auf dem kompletten Straßennetz 
gewährleisten kann. Daher sind Straßen mit besonderer Priorität festgelegt, 
auf denen der Winterdienst durchgeführt wird und Straßen mit geringer 
Priorität, auf denen die Durchführung des Winterdienstes nur eingeschränkt 
gewährleistet werden kann. 

Innerhalb der geschlossenen Ortslage besteht eine Streupflicht auf den 
Fahrbahnen nur an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen. Außerhalb 
der geschlossenen Ortslage besteht eine Streupflicht grundsätzlich nur für 
besonders gefährliche Fahrbahnstellen. Gefährlich ist eine Straßenstelle, 
wenn infolge Anlage oder Beschaffenheit der Straße auch für den sorgfältigen 
Kraftfahrer nicht ohne weiteres erkennbare Gefahren gegeben sind. 

Darf ich Schnee auf die Straße werfen? 
Immer wieder ist zu beobachten, dass Anlieger den Schnee ihrer Zufahrten 
und Zugänge auf die Straße schmeißen. Mit zunehmendem Frost in der 
Nacht wird dann aus diesem Schneematsch eine feste Masse, welche dann 
am anderen Tag nicht mehr zu räumen ist und teilweise zu Schäden an Räum-
fahrzeugen, aber auch an privaten Pkw führt. 

Schnee auf die Fahrbahn zu werfen ist verboten! Es stellt einen gefährli-
chen Eingriff in den Straßenverkehr dar und kann strafrechtliche Bedeutung 
erlangen. Auch ihr Nachbar hat bestimmt keine Freude, wenn der Schnee-
pflug diesen Schnee bei der nächsten Grundstückseinfahrt ausleert. 

Warum schiebt der Schneepflug den von mir 
geräumten Gehweg wieder zu? 
Der Einsatz von Schneepflügen führt häufig zu einem Ärgernis für Anlieger 
und Passanten. Die Räumfahrzeuge schieben den Schnee an den Fahrbahn-
rand, wobei es unvermeidlich ist, dass der Schnee auf den Gehwegen und vor 
Grundstücksausfahrten liegen bleibt, die die Anlieger möglicherweise kurz 
zuvor freigeschaufelt haben. 

Es ist den Fahrern aus zeitlichen und praktischen Gründen nicht möglich, bei 
der Schneeräumung der Fahrbahnen auf Gehwege und auf Grundstücks-
zufahrten Rücksicht zu nehmen. Hierzu besteht auch keine gesetzliche Ver-
pflichtung. Dieser Umstand ist von Anliegern und Passanten hinzunehmen. 
Der Winterdienst räumt die Straße auch für SIE! 

Wohin mit dem Schnee? 
Schnee darf nur so abgelagert werden, dass der Verkehr nicht beeinträchtigt 
wird. Dies gilt sowohl für die Fahrbahnen wie für die Gehwege. Bei großen 
Schneemengen muss gegebenenfalls Schnee z.B. in Vorgärten oder an ande-
ren geeigneten Stellen abgelagert werden. Durch Scheeanhäufungen am 
Fahrbahnrand darf der Fahrbahnquerschnitt nicht wesentlich eingeschränkt 
werden! Auch an Kreuzungen und Einmündungen sollte der Schnee nicht 
aufgetürmt werden, da die Sicht für den Verkehr unnötig eingeschränkt 
wird. Bei Tauwetter müssen die Entwässerungsrinnen und Straßeneinläufe 
freigehalten werden.

Werden Geh- u. Radwege geräumt und gestreut? 
Haus- und Grundbesitzer müssen auf Bürgersteigen und Straßen ihrer 
Räum- und Streupflicht nachkommen. Die diesbezüglichen Verordnungen 
der Gemeinden Pielenhofen und Wolfsegg besagen folgendes: Bürgersteige, 
bzw. wenn diese fehlen 1 m Straßenrand, sind in der Zeit von 7.00 Uhr bis 
20.00 Uhr (an Sonn- und Feiertagen von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr) von Schnee 
und Eis freizuhalten. Bei Glättegefahr muss darüber hinaus gestreut werden, 
wobei geeignete Mittel zu verwenden sind, nach Möglichkeit Sand oder 
Splitt, jedoch keine ätzenden Stoffe. Schnee- und Eisreste sind so neben der 
Gehbahn zu lagern, dass keine Behinderung eintritt. Bitte werfen Sie den 
Schnee nicht auf die Fahrbahn. Hydranten und Kanaleinlaufschächte müssen 
stets frei sein. 

Worauf muss ich achten, wenn ich im Winter mei-
nen PKW am Straßenrand parke? 
Räum- und Streufahrzeuge mit Schneepflug benötigen eine Mindestbreite 
der Fahrbahn von über 3,00 m, um sicher durchfahren zu können. Daher 
sollte beim Parken am Straßenrand darauf geachtet werden, dass diese 
Breite eingehalten wird. Viele Anwohnerstraßen verfügen häufig nur über 
Gesamtbreiten von 3,50 m bis 4,00 m. In solchen Straßen sollte auf das Parken 
im Straßenraum bei winterlichen Bedingungen verzichtet werden, da die 
erforderliche Durchfahrtbreite nicht gegeben ist. Die Fahrer der Schnee-
pflüge sind angewiesen, keine Risiken einzugehen und Straßen, die mit 
Anliegerfahrzeugen eng zugeparkt sind, nicht zu befahren. Als Folge können 
auch die Fahrzeuge der Müllabfuhr diese Straßen nicht befahren. Auch bei 
der Bereitstellung der Mülltonnen für die regelmäßigen Abfuhren, bitten 
wir Sie darauf zu achten, dass diese nicht hinderlich für den gemeindlichen 
Winterdienst an der Straße aufgestellt werden. 

Split- und Streugutcontainer 
…. werden nicht aufgestellt, damit den Bürgern kostengünstiges Streuma-
terial für ihre privaten Zufahrten und Wege zur Verfügung steht, sondern 
damit sich Autofahrer an gefährlichen Stellen oder Steigungen im Notfall 
bedienen können! 

Dank an alle engagierten Bürger, die nicht nur „ihren Bereich“ räumen, 
sondern unentgeltlich oft auch öffentliche Plätze, Wege und Zugänge von 
der Schneelast befreien!
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Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Regenstauf, Telefon 09402-1334

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Regenstauf, Sprengel Lappersdorf
Friedenskirche Lappersdorf:

•	 Sonntag,	03.11.2024	um	9.30	Uhr	Gottesdienst	mit	Pfarrer	i.R.	Lehnert
•	 Sonntag,	10.11.2024	um	9.30	Uhr	Gottesdienst	mit	Pfarrerin	Schramm
•	 Sonntag,	10.11.2024	um	9.30	Uhr	Kinderkirche
•	 Sonntag,	17.11.2024	um	9.30	Uhr	Gottesdienst	mit	Prof.	Rumpf
•	 Montag,	18.11.2024	um	18.00	Uhr	Abschluss-Andacht	zur	ökumenischen	Friedensdekade	2024
•	 Mittwoch,	20.11.2024	um	19.00	Uhr	Gottesdienst	an	Buß-	und	Bettag	in	der	Christuskirche Regenstauf 
•	 Sonntag,	24.11.2024	um	9.30	Uhr	Gottesdienst	mit	Abendmahl	und	Gedenken	der	Verstorbenen	des	abgelaufenen	Kirchenjahres	mit	Pfarrerin	Schramm
 
Evangelisches Gemeindezentrum Lappersdorf:

•	 Kirchenchorproben
 Dienstag, 19./26.10.2024, jeweils 20.00 Uhr, nähere Infos bei Frau Kuhrt, Tel. 0941/8107420, mobil: 0171/2048725 
•	 Spinn-	und	Strickgruppe
 Freitag, 15.11.2024, 18.30 Uhr
 
Mesnerin / Mesner für die Friedenskirche gesucht!

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n Mesner/in für die Friedenskirche Lappersdorf. Die Tätigkeit wird entsprechend Tarif vergütet.

Wenn Sie Interesse an dieser Tätigkeit haben oder sich zunächst einmal genauer darüber informieren wollen, wenden Sie sich bitte vor Ort an Pfarrerin Sophie-
Marie Schramm (sophie-marie.schramm@elkb.de, Tel. 0941/81983) oder an das Pfarramtsbüro Regenstauf (pfarramt.regenstauf@elkb.de, Tel. 09402/1334). 

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Pielenhofen

 Satzung der Gemeinde Pielenhofen
über Ehrungen und Auszeichnungen

Die Gemeinde Pielenhofen erlässt gemäß Art. 23 Satz 1 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgende Satzung:

§ 1
Ernennung zum/zur Ehrenbürger/in

Zu Ehrenbürgern/innen können Persönlichkeiten ernannt werden, die sich 
um die Gemeinde in außerordentlicher Weise verdient gemacht haben. Das 
Ehrenbürgerrecht ist die höchste Auszeichnung, welche die Gemeinde ver-
gibt. Die Verleihung regelt Art. 16 der Gemeindeordnung.

Über die Ernennung wird dem/der Ehrenbürger/in in feierlicher Form eine 
Urkunde (Ehrenbürgerbrief ) ausgehändigt.

Die Anzahl der lebenden Inhaber der Ehrenbürgerwürde soll 5 Personen 
nicht übersteigen.

Die Verleihung der Bürgermedaille oder der Ehrennadel schließt die Verlei-
hung der Ehrenbürgerwürde nicht aus.

§ 2
Bürgermedaille

Die Bürgermedaille kann an Persönlichkeiten verliehen werden, die sich 
um das Wohl oder das Ansehen der Gemeinde hervorragende Verdienste 
erworben haben.

Über die Verleihung der Bürgermedaille wird eine Urkunde mit folgendem 
Wortlaut ausgestellt: „In Anerkennung für besondere Verdienste um das 
Gemeinwohl der Gemeinde Pielenhofen wird Herrn/Frau … die Bürgerme-
daille verliehen. Beschluss vom, Datum, Unterschrift 1. Bürgermeister

Die Gesamtzahl der lebenden Inhaber der Bürgermedaille soll 15 Personen 
nicht überschreiten.

Die Bürgermedaille ist in Gold geprägt und hat eine kreisrunde Form. Die 
Vorderseite zeigt das Wappen der Gemeinde mit der Aufschrift „Gemeinde 
Pielenhofen“, die Rückseite „Dank und Anerkennung für hervorragende Ver-
dienste“ oder eine Ansicht von Pielenhofen.

Die Verleihung der Ehrennadel schließt die Verleihung der Bürgermedaille 
nicht aus.

§ 3
Ehrennadel

Die Ehrennadel kann an Personen verliehen werden, die sich in besonderer 
Weise um das Wohl und Ansehen der Gemeinde verdient gemacht haben 
(langjähriges ehrenamtliches, haupt- oder nebenamtliches besonderes 
Engagement im kulturellen, sportlichen, sozialen, kirchlichen, gesellschaftli-
chen, politischen oder gemeindlichen Bereich) oder besondere persönliche 
Leistungen insbesondere herausragende Berufs- und Bildungsabschlüsse, 
Ehrenmeistertitel des Handwerks, hervorragende sportliche Leistungen (ent-
sprechende Platzierung ab Landesmeisterschaft) erbracht haben.

Über die Verleihung wird eine Urkunde mit folgendem Wortlaut ausgestellt: 
„In Anerkennung für besondere Leistungen (Beschreibung) wird die Ehren-
nadel der Gemeinde Pielenhofen an Herrn/Frau … verliehen. „

Datum und Unterschrift 1. Bürgermeister

Die Anstecknadel trägt das Gemeindewappen mit der Aufschrift „Gemeinde 
Pielenhofen“.

Eine Begrenzung einer Personenanzahl gibt es nicht.
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Informationen aus der Gemeinde Pielenhofen

 Niederschrift über die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates Pielenhofen vom 27.09.2024

Gekürzte Fassung – vollständige Niederschrift 
kann auf der Homepage der Gemeinde Pielen-
hofen nachgelesen werden 

TOP  1
Bauantrag; Teilaufstockung und Erweiterung eines Einfamilienhauses auf 
dem Grundstück, FlNr. 239/19, Gemarkung Pielenhofen, Höllgrabenstraße

Das Vorhaben befi ndet sich im Bebauungsplangebiet „Am Winterort“.

Das bestehende Wohnhaus soll hier erweitert werden.

Festsetzung / Vorschrift von der befreit / abgewichen werden soll:

1.  Seitenverhältnis Hauptgebäude (Länge: Breite max. 5:4)
2.  Dachneigung 8° bzw. 18°
3.  Dachüberstand Traufe >30 cm
4.  Traufhöhe talseitig >5,80, bergseitig >3,10 m.
5.  Baugrenzen 

Begründung:

Um den bestehenden Wohnraum zu erweitern, soll am bestehenden 
Gebäude auf die gesamte bestehende Gebäudelänge eine Teilaufstockung 
und auf dem derzeit bestehenden Stellplatz eine Garage samt Aufstockung 
errichtet werden.

Dazu verändert sich das im B-Plan festgelegte Seitenverhältnis für das 
Gebäude (von 5:4 auf ca. 6,5:4).

Die Dachneigung verbleibt an der Talseite bei den bereits bestehenden 8°, 
auch im Bereich des Anbaus, auf der Bergseite soll die Aufstockung eine DN 
von 18° erhalten, um in diesem Bereich noch einen kleinen Speicherraum zur 
Verfügung zu bekommen.

Hier wird die zulässige Dachneigung von 40 (+/- 3°) lt. B-Plan um 32° bzw. 
22° unterschritten.

§ 4
Verleihung

Vorschlagsberechtigt sind nur Gemeinderatsmitglieder. Über die Verleihung 
sämtlicher Auszeichnungen beschließt der Gemeinderat in nichtöffentlicher 
Sitzung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln die anwesenden und stimm-
berechtigten Mitglieder. Die Verleihung soll in einem würdigen Rahmen 
stattfi nden.

§ 5
Widerrufsrecht

Verleihungen können wegen unwürdigen Verhaltens widerrufen werden. 
Der Widerruf bedarf einer 2/3- Mehrheit der anwesenden Gemeinderats-
mitglieder.

§ 6
Rechtsanspruch

Ein Rechtsanspruch auf Durchführung einer Ehrung nach dieser Satzung 
besteht nicht.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleich-
zeitig treten die

•	 Satzung	über	die	Verleihung	der	Ehrenbürgerrechte	der	Gemeinde	Pie-
lenhofen vom 12.11.2001

•	 Satzung	 über	 die	 Verleihung	 eines	 Ehrenringes	 für	 Verdienste	 um	 die	
Gemeinde Pielenhofen vom 12.11.2001

•	 Satzung	über	die	Verleihung	der	Bürgermedaille	der	Gemeinde	Pielen-
hofen vom 12.11.2001

außer Kraft.

Pielenhofen, den 17.10.2024

gez.

Rudolf Gruber
1. Bürgermeister

Der Dachüberstand soll zum besseren Schutz der Fassade mit einer max. 
Ausladung von 90,0 cm (inkl. Dachrinne) ausgeführt werden (gegenüber der 
zulässigen 30 cm lt. B-Plan.)

Die zulässige Traufhöhe beim talseitigen Anbau wird um 1,00 m (neu 6,80 
m statt zulässig 5,80 m) überschritten. Bei der Aufstockung und beim Anbau 
bergseitig wird diese um 2,97 m (neu 6,07 m statt 3,10 m) überschritten.

Die Aufstockung und die Erweiterung werden auf dem bereits bestehenden 
Grundriss und dem bestehenden Stellplatz errichtet. Diese befi nden sich 
bereits außerhalb der festgelegten Baugrenzen und werden nicht verändert. 
Im Nordosten werden dafür aber die Seite 2 von 2 zulässigen Abstandsfl ä-
chen auf einer Länge von 6,565 m mit einem Maß von 0 bis max. 13,0 cm 
überschritten.

Die Abstandsfl ächen im NW, SW und SO werden eingehalten. Für die minimale 
Überschreitung der Abstandsfl ächen im Nordosten, Fl.Nr. 239/6 liegt eine 
Abstandsfl ächenübernahmeerklärung der Eigentümer vor.

Die Abweichungen vom Bebauungsplan sind städtebaulich vertretbar.

Die Erschließung ist gesichert.

Eine Abstandsfl ächenübernahmeerklärung liegt vor.

Die Nachbarunterschriften sind vollständig unter Punkt 4 des Bauantrags 
angekreuzt.

Beschluss: 

Der Gemeinderat Pielenhofen erteilt für die beantragten Befreiungen vom 
Bebauungsplan „Am Winterort“ sein gemeindliches Einvernehmen.

einstimmig beschlossen Ja 8  Nein 0  

TOP  2
Bauleitplanung; Bebauungs- und Grünordnungsplan „Lappersdorf Orts-
durchfahrt Süd“; erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange § 4 a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB

Beschluss: 

Der Gemeinderat Pielenhofen nimmt Kenntnis hinsichtlich der erneuten 
Behördenbeteiligung, der sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nach-
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bargemeinden zum Bebauungs- und Grünordnungsplan „Lappersdorf Orts-
durchfahrt Süd“; gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB.

Es werden keine Einwände erhoben, da die Belange der Gemeinde Pielen-
hofen nicht berührt werden.

einstimmig beschlossen Ja 8  Nein 0  

TOP  3
StVO; Beratung und Beschlussfassung über die Beschränkung der zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h, Fl.-Nr. 179/14, Wiesenweg

Am Wiesenweg gibt es immer wieder Beschwerden von Bürgerinnen und 
Bürgern, dass in diesem Bereich zu schnell gefahren wird. Es wurde angeregt, 
die Tempo-30-Beschränkung am Wiesenweg in Richtung Sportplatz bis in 
Höhe Sportplatz, auszuweiten. 

Die örtliche Situation wurde auch mit der Straßenverkehrsbehörde und 
der Polizei am 20.08.2024 besprochen. Die Straßenverkehrsbehörde wies 
darauf hin, dass die Entscheidung einer Temporeduzierung bei einer Gemein-
destraße der Gemeinde obliegt und dass für eine Temporeduzierung eine 
besondere Gefährdungslage vorliegen muss. 

Begründung für die Temporeduzierung:

Der Wiesenweg wird von Anwohnern und von Schulkindern als Geh- bzw. 
Schulweg genutzt. In den Sommermonaten ist er in diesem Bereich sehr 
stark durch Radfahrer, Wanderer und Sporttreibende frequentiert (5-Flüsse-
Radweg und überörtlicher Wanderweg). Ab dem Ortsschild ist die Straße 
zusätzlich deutlich eingeengt. Dieser enge Straßenbereich dient auch als 
Zugang und Zufahrt für den Waldkindergarten. Ein gesondert ausgewiesener 
Gehweg als auch ein Radweg sind auf der gesamten Strecke nicht vorhanden.

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt, die bereits gültige Tempo-30-Beschränkung 
für den Wiesenweg bis in Höhe Sportplatz, auszuweiten. Die entsprechende 
Beschilderung wird durch die Verwaltung umgesetzt.

einstimmig beschlossen Ja 8  Nein 0  

TOP  4
Gemeinsames Abwasserentsorgungskonzept „Unteres Naabtal“, LAWA-
Berechnung

Geleitwort des LAWA-Vorsitzes: Um gerade in Zeiten immer knapper werden-
der Mittel die vorhandenen Ressourcen so effizient wie möglich einsetzen zu 
können, ist die Verfügbarkeit von geeigneten Werkzeugen und DV-Lösungen 
für die öffentliche Verwaltung unabdingbar. Die von der Bund /Länder-
Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) vor mittlerweile mehr als 25 Jahren 
initiierten Leitlinien zur Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrech-
nungen (KVR) stellen hierzu einen wichtigen Baustein dar. Im Jahre 2007 hat 
die LAWA entschieden, die Fortentwicklung dieser Leitlinien der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) zu über-
tragen. Zuvor waren durch das damalige Vorsitzland Rheinland-Pfalz die 
Vertragsverhandlungen mit der DWA zur Übertragung der Eigentums- und 
Lizenzrechte erfolgreich abgeschlossen worden. Die DWA hat die Aufgabe 
mit dem Ziel übernommen, diesen für alle wasserwirtschaftlichen Aufgaben-
bereiche grundlegenden Standard zur Durchführung dynamischer Kosten-
vergleichsrechnungen zu erhalten und entsprechend neuer technischer und 
rechtlicher Entwicklungen fortzuschreiben. 

Zum weiteren Vorgehen mit den Alternativen in den jeweiligen Gemeinden 
mit der zukünftigen Abwasserentsorgung und einer gemeinsamen Ablei-
tung des Marktes Kallmünz und den Gemeinden Duggendorf und Pielen-

hofen bedarf es dieser LAWA-Berechnung als Entscheidungshilfe für den 
Gemeinderat und einer möglichen RZWAS-Förderung.

Folgende Punkte sind für die Gemeinde Pielenhofen ausschlaggebend:

•	 Eine	Kläranlagenerweiterung	ist	im	Hinblick	auf	zukünftige	Baugebiets-
ausweisungen erforderlich.

•	 Nach	und	auch	in	den	nächsten	Jahren	der	20jährigen	wasserrechtlichen	
Genehmigung der Kläranlage sind auch Ertüchtigungskosten notwendig.

•	 Das	 zu	 beauftragende	 Gutachten	 ist	 eine	 notwendige	 Grundlage	 für	
notwendige weitere Gutachten in Bezug auf eine individuelle Ablei-
tungslösung nur für Rohrdorf, einem erforderlichen zweiten Becken in der 
Kläranlage Pielenhofen für weitere Anschließer, oder eine gemeinsame 
Lösung mit einer Kläranlage mit Nachbargemeinden.

Dazu wurde das Büro Lindschulte (vormals U.T.E. GmbH) aus Regensburg, 
welches bereits den Sanierungsbedarf aller drei Kläranlagen ermittelt hat, 
um ein Angebot für die Wirtschaftlichkeitsberechnung zu den folgenden 
Varianten gebeten:

Variante 1;  Sanierung aller drei Kläranlagen Kallmünz, Duggendorf und 
 Pielenhofen

Variante 2;  Sanierung mit Erweiterung einer der drei Kläranlagen und Ablei- 
 tung der beiden anderen Kommunen in diese Kläranlage

Variante 3;  Ableitung aller drei Orte nach Regensburg

zur Kenntnis genommen 

TOP  5
Stellungnahme zum Antrag auf denkmalrechtliche Erlaubnis (Art. 6 Abs. 
1 i. V. m. Art. 15 BayDSchG) für die Installation einer PV-Anlage auf dem 
Dach des Hauses Fl.Nr. 480/18, Gemarkung Pielenhofen, Salesianerweg

Beschluss: 

Die Gemeinde Pielenhofen befürwortet die Errichtung der PV-Anlage auf der 
FlNr. 480/18, Salesianerweg, Gemarkung Pielenhofen.

einstimmig beschlossen Ja 9  Nein 0  

TOP  6
Stellungnahme zum Antrag auf denkmalrechtliche Erlaubnis (Art. 6 Abs. 1 
i. V. m. Art. 15 BayDSchG) für die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach 
des Hauses Fl.Nr. 480/13 Gemarkung Pielenhofen, Salesianerweg

Beschluss: 

Die Gemeinde Pielenhofen befürwortet die Errichtung der PV-Anlage auf der 
FlNr. 480/13, Salesianerweg, Gemarkung Pielenhofen.

einstimmig beschlossen Ja 9  Nein 0  

TOP  7
Stellungnahme zum Antrag auf denkmalrechtliche Erlaubnis (Art. 6 Abs. 1 
i. V. m. Art. 15 BayDSchG) für die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach 
des Hauses Fl.Nr. 475/5, Gemarkung Pielenhofen, Salesianerweg

Beschluss: 

Die Gemeinde Pielenhofen befürwortet die Errichtung der PV-Anlage auf der 
FlNr. 475/5, Salesianerweg, Gemarkung Pielenhofen.

einstimmig beschlossen Ja 9  Nein 0  
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TOP  8
Informationen des Bürgermeisters

Am 11.10.2024 findet um 18:00 Uhr im Klosterstadel eine Infoveranstaltung 
zum Nahwärmenetz der Firma Wittl statt.

Das Treffen der Vereinsvorstände von Pielenhofen findet am 14.10.2024 um 
19:00 Uhr statt.

Die nächsten Schritte zum Gesamtflächennutzungsplan wurden mit dem 
Planungsbüro Bartsch am 10.09.2024 besprochen.

Das Bauvorhaben auf der FlNr 140, Gemarkung Pielenhofen im Baugebiet 
„An den Klostergründen“ wird demnächst vom Landratsamt Regensburg 
genehmigt.

Der Kaufinteressent für die die Parzelle 475/33 Tf, Gemarkung Pielenhofen 
hat mit dem Landratsamt Regensburg Rücksprache bezüglich seinem Bau-
vorhaben gehalten und holt derzeit eine Baugenehmigung dazu ein. Sollte 
diese genehmigt werden, wird er diese Parzelle erwerben.

Auf dem Klosterstadel werden rote PV-Module durch den Denkmalschutz 
gefordert. Die Mehrkosten zu den billigeren schwarzen Modulen werden 
durch die Denkmalpflege übernommen, da es als Testobjekt beobachtet wird.

TOP  9
Anfragen und Bekanntgaben

Ein Gemeinderatsmitglied teilte mit, dass am 30.09.2024 von 13:00 Uhr bis 
17.00 Uhr das Landratsamt Regensburg zum Thema „Menschen ohne sicht-
bare Behinderungen“ einlädt.

Ein Gemeinderatsmitglied fragte vor Ort in Pielenhofen das Personal der 
Verkehrsüberwacher während einer der letzten Verkehrskontrollen, warum 
in der Neudorferstraße und in Reinhardsleiten nicht geblitzt wird. Er bekam 
die Antwort, dass beide Stellen nicht auf ihrer Listen stehen.

Der Gemeinderat bat um Überprüfung.

Die Gemeinde Pielenhofen
lädt ein zur

Bürgerversammlung 2024

Termin:

Freitag, den 22. November 2024
Beginn 19.00 Uhr 

im Klosterstadel, Pielenhofen 

Alle Bürgerinnen und Bürger
sind herzlich dazu eingeladen

Rudolf Gruber
1. Bürgermeister

 Wir gratulieren

Die Gemeinde Pielenhofen gratuliert recht herzlich zum Geburtstag (ab dem 
65. Lebensjahr) im Monat Oktober:

Gertraud Huber (Pielenhofen) 
Elfriede Siegert (Pielenhofen) 
Eduard Spindler (Rohrdorf ) 
Karl Bauer (Reinhardsleiten) 
Anita Biek (Pielenhofen) 
Anneliese Obletzhauser (Pielenhofen)

 Veranstaltungskalender Pielenhofen

Alle Einzelheiten und Änderungen der Veranstaltungen können auf der Homepage www.pielenhofen.de unter Veranstaltungskalender-Details abgerufen werden.

Datum WAS WO WER

28.09.2024-03.11.2024
Fredrik Lindqvist.
The Storyteller Distelhausen 

Galerie
Carola Insinger 

26.10.2024 10:00-18:000 Handwerks- und Kunstausstellung Klosterstadel Pielenhofen Kulturkeller Pielenhofen e.V.
27.10.2024 10:00-18:00 Handwerks- und Kunstausstellung Klosterstadel Pielenhofen Kulturkeller Pielenhofen e.V.

29.10.2024 10:00:00 Internet für Senioren
Bürgerhaus
Gemeinde Pielenhofen Nachbarschaftshilfeverein 

30.10.2024 17:00:00 Hobby Horsing Turnhalle - Schulstr. 7 Reitsportclub Zieglhof e.V.
31.10.2024 12:00:00 Offener Mittagstisch Klosterwirtschaft Pielenhofen Nachbarschaftshilfeverein 
04.11.2024 19:00:00 Stammtisch Kulturkeller e.V. Kulturkeller e.V. Kulturkeller e.V.

05.11.2024 10:00:00 Internet für Senioren
Bürgerhaus
Gemeinde Pielenhofen Nachbarschaftshilfeverein 

05.11.2024 14:00:00 Treffen der Silberpfeile Bruder-Konrad-Haus Silberpfeile Pielenhofen
06.11.2024 17:00:00 Hobby Horsing Turnhalle - Schulstr. 7 Reitsportclub Zieglhof e.V.
09.11.2024 Spezltreff Klosterturnhalle TSV Pielenhofen 
09.11.2024 Ski Opening Campinggaststätte Distelhausen SC Ski & Fun

10.11.2024 15:00:00
Kasperltheater und Basteln:
 "Kasperl und das Schlossgespenst Klosterstadel Kulturkeller Pielenhofen e.V.

13.11.2024 17:00:00 Hobby Horsing Turnhalle - Schulstr. 7 Reitsportclub Zieglhof e.V.
19.11.2024 14:00:00 Spielenachmittag Klosterstadel Nachbarschaftshilfeverein 
20.11.2024 17:00:00 Hobby Horsing Turnhalle - Schulstr. 7 Reitsportclub Zieglhof e.V.
22.11.2024 19:00 Bürgerversammlung Klosterstadel Gemeinde Pielenhofen 
27.11.2024 17:00:00 Hobby Horsing Turnhalle - Schulstr. 7 Reitsportclub Zieglhof e.V.
28.11.2024 12:00:00 Offener Mittagstisch Klosterwirtschaft Nachbarschaftshilfeverein 

Veranstaltungskalender 

Alle Einzelheiten und Änderungen der Veranstaltungen können auf der Homepage www.pielenhofen.de unter
Veranstaltungskalender-Details abgerufen werden. 
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Kinder- und Freizeitprogramm der Gemeinde Pielenhofen 
Oktober 2024

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern!

Da sich unser Boccia-Schnuppernachmittag mit der Boccia-Abteilung des 
TSV Pielenhofen verschoben hat, kann ich euch darüber erst in der nächsten 
Ausgabe berichten.

MALEN / BASTELN mit Olessja Dederer

Wann:  Samstag, 23.11., 15 - 17 Uhr
Wo:  Bruder-Konrad-Haus Pielenhofen
Was:  Weihnachtsholzkugeln für den 
 Christbaum  mit Gouache bemalen
Mitzubringen:  Dünne Pinsel mit synthetischen 
 Borsten, Getränk
Kosten:  2 Euro pro Teilnehmer (Materialkosten)
Teilnehmer:  Ab 6 Jahren, max. 20 Teilnehmer
Kursleiterin:  Olessja Dederer, Künstlerin

Alle Infos von mir fi ndet ihr natürlich wie immer auch auf der Homepage der 
Gemeinde unter:  

www.pielenhofen.de/leben-in-pielenhofen/kinder-und-jugendliche/
jugendpfl egerin/. 

 Herzliche Grüße
 eure Claudia
 Claudia Bäumler
 Diplom-Pädagogin (Univ.)
 Tel.: 0170 – 9839064
 claudiabaeumle

Unser Kino-Nachmit-
tagmit dem Kulturkel-
lerverein Pielenhofen 
hat allerdings sehr wohl 
stattgefunden. Der Film 
„Das Pferd auf dem Bal-
kon“ begeisterte 24 Kinder, 
in dem es um einen pfer-
deverliebten Jungen mit 
Asperger-Syndrom ging.

Herzlichen Dank an dieser Stelle an Alexander Pilz, dem Vorsitzenden des 
Kulturkellervereins für die tolle Unterstützung und die gesponserten Süßig-
keiten und Getränke! Es war ein wirklich schöner Nachmittag! Dankeschön 
auch an alle Anwesenden für‘s Dabeisein!!

Und hier die Infos zu unseren nächsten Aktionen:

PLÄTZCHEN BACKEN mit dem Frauenbund Pielenhofen

Wann:  Samstag, 16.11., 10 – 11.30 Uhr
Wo:  Bruder-Konrad-Haus Pielenhofen
Was:  Plätzchen backen und verzieren
Mitzubringen:  Schürze, Getränk, kleine Keksdose
Teilnehmer:  Von 6-10 Jahren, max. 10 Teilnehmer
Kursleiterin:  Birgitt Hechenrieder, Vorsitzende vom 
 Frauenbund Pielenhofen

Informationen aus der Gemeinde Wolfsegg

Die Gemeinde Wolfsegg
lädt ein zur

Bürgerversammlung 2024

Termin:

Mittwoch, den 20. November 2024
Beginn 19.00 Uhr 

im Gasthaus Kumpfmüller, Wolfsegg 

Alle Bürgerinnen und Bürger
sind herzlich dazu eingeladen

Roland Frank
1. Bürgermeister

Weihnachtsmarkt Wolfsegg
Standbetreiber,

die sich am Weihnachtsmarkt Wolfsegg

am Sonntag, den 08.12.2024

beteiligen möchten,

werden gebeten sich bis

Donnerstag, den 07.11.2024

bei der Gemeinde Wolfsegg unter

Tel. 09409/8510-10 oder unter folgender

E-Mail-Adresse zu melden!

info@vg-pielenhofen-wolfsegg.de
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 Veranstaltungskalender Wolfsegg

Alle Einzelheiten und Änderungen der Veranstaltungen können auf der Homepage www.wolfsegg.de unter Veranstaltungskalender-Details abgerufen werden.

Datum WAS WO WER

26.10.2024 10:00:00
Wettbewerb "Bester Kürbis von Wolfsegg"
Prämierung der Kürbisse OGV-Häuschen (Maisthal) OGV-Wolfsegg

26.10.2024 14:00:00 Kürbisschnitzen OGV OGV-Häuschen (Maisthal) OGV-Wolfsegg

27.10.2024 14:00:00 Kürbisschnitzen Pfarrheim Wolfsegg
Ministranten
der Pfarrei Wolfsegg

09.11.2024 Danke-Essen Pfarrkirche Wolfsegg Pfarrei Wolfsegg
20.11.2024 Bürgerversammlung Gasthaus Kumpfmüller Gemeinde Wolfsegg
15.11.2024 Kirchenputz Christ-Königs-Kirche Pfarrei Wolfsegg
22.11.2024 19:00:00 OGV Jahreshauptversammlung Berggasthof Kumpfmüller OGV-Wolfsegg
23.11.2024 Weihnachtsfeier der Burgschützen Berggasthof Kumpfmüller Burgschützen 
24.11.2024 Patrozinium der Pfarrkirche Pfarrkirche Wolfsegg Pfarrei Wolfsegg
30.11.2024 Aktivenversammlung mit Weihnachtsfeier Feuerwehrgelände FFW Wolfsegg

Veranstaltungskalender 

Alle Einzelheiten und Änderungen der Veranstaltungen können auf der Homepage www.wolfsegg.de unter
Veranstaltungskalender-Details abgerufen werden. Schulen

 Gesunde Ernährung und Sichtbarkeit für unsere 
Schulanfänger

Wie bereits seit mehreren Jahren sind auch dieses Jahr unsere Erstklässler zu 
Beginn des Schuljahres beschenkt worden.

Sie bekamen eine refl ektierende Leuchtschärpe, die die Kinder gerade in 
der jetzt kommenden dunklen Jahreszeit auf ihrem Schulweg für andere 
Verkehrsteilnehmer sichtbar macht. Zudem wurden sie mit Leucht-Mützen 
ausgestattet. Mit Stolz tragen sie die Schärpe und die Mütze als „große“ 
Schulkinder. 

In den im Oktober stattfi ndenden Aktionswochen „Zur Schule GEHE ich“ 
dürfen Kinder, die zu Fuß zur Schule kommen, ein Blatt auf ihren Klassenbaum 
stempeln. Am Ende der Aktionswochen wird die Klasse belohnt, die am meis-
ten Blätter gesammelt hat. Natürlich gilt das auch für Bus- oder Autokinder, 
die am Hartplatz noch ein paar Runden drehen.

Des Weiteren bekamen die Schulanfänger wieder die gelbe Biobrotbox, 
gefüllt mit leckeren Bio-Lebensmitteln, geschenkt. Dieses Jahr waren Teebeu-
tel, Müsli und Brotaufstrich enthalten. 

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind den Organisatoren der Bio-
Brotbox-Initiative besonders wichtig. 

Die Boxen entsprechen besonders hohen Qualitätsanforderungen, sind 
lebensmittelsicher und in Deutschland aus dem faserigen Rückstand von 
Zuckerrohrpfl anzen hergestellt. Sie sind im Sinne des Mehrwegprinzips 
nachhaltig über viele Jahre wiederverwendbar.

Die Kinder bekamen auch das kleine Büchlein „Super Mörio rettet die Ernte“. 
Es handelt von verschiedenen Gemüsesorten, ihrem Aussehen und ihrem 
Wert für die Menschen. 

Außerdem fi nden die Kinder leckere Rezepte und Tipps zur Wertschätzung 
der Lebensmittel in dem Buch. 

Wir hoffen, mit diesen Aktionen die Gesundheit und Sicherheit unserer Schul-
kinder zu fördern und zu unterstützen.

Claudia Lauer, Lin

Die refl ektierenen Leucht-Schärpen sowie die Leucht-Mützen tragen die Kinder stolz auf 

dem Sculweg.

Auch die Brotboxen benutzen die Kinder gerne.
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 Wandertag der Grundschule Wolfsegg 
am 20. September 2024

Wenn die Grundschule Wolfsegg zum Wandern geht, scheint die Sonne schon 
mitgebucht zu werden. 

So marschierten am Freitag alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule 
Wolfsegg gemeinsam mit ihren Lehrerinnen wieder bei strahlend blauem, 
wolkenlosem Himmel los…. 

Was kann da noch schiefgehen? 

-----> NICHTS natürlich 

Ein großer Zug von Kindern setzte sich um Viertel nach acht von der Schule 
aus in Richtung Hohenwarth in Bewegung. 

Vorbei an Kuhherden, die lange beobachtet und bestaunt wurden, ging es 
fl ott bis zur „Spielwiese“, auf der sich die Kinder mit mitgebrachten Bällen und 
Spielgeräten die Zeit vertreiben konnten. Dort gab es auch eine große Pause, 
wo sich die Kinder mit ihren leckeren Brotzeiten stärkten. Danach machte sich 
die ganze Meute auf den Rückweg zur Schule. Müde und glücklich erreichten 
alle Wanderer die Schule und freuten sich auf ein erholsames Wochenende. 

Was gab es als Hausaufgaben?

-----> NICHTS natürlich 

Barbara Broger, Lin

Bei strahlend blauem Himmel ging es Richtung Hohenwarth.

Vorbei an Kuhweiden wanderten die Kinder Richtung Spielwiese.

 Bio-Brotbox-Aktion an der Grundschule 
Pettendorf-Pielenhofen 2024

In der zweiten Schulwoche konnten wir, schon zum achten Mal, den Schulan-
fängern eine Bio-Brotbox überreichen. Die Bio-Brotbox war gefüllt mit Müsli, 
Wurst, Apfel und Tee – alles Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft.

Die gelbe, wieder befüllbare Pausendose soll Schüler und Eltern täglich daran 
erinnern, wie wichtig ein ausgewogenes Frühstück und eine gesunde Pause 
für einen erfolgreichen Schultag sind. 

Den Schülern wurden außerdem, anhand verschiedener Lebensmittel, die 
vier Bausteine eines gesunden Frühstücks bzw. Pausenbrotes aufgezeigt. 

Diese sind: 

•	 Getreideprodukte,	am	besten	aus	Vollkorn	
•	 Milch	und	Milchprodukte	
•	 Obst	und	Gemüse	
•	 Energiearme	Getränke

Eifrig brachten die Schüler Beispiele, wie die 4 Lebensmittelgruppen beim 
Frühstück und für das Pausenbrot kombiniert werden können.  Auch wurde 
mit den Schülern besprochen immer genügend Trinken dabeizuhaben, denn 
ausreichend Trinken ist für die Konzentration sehr wichtig. Genauso wie die 
richtige Wahl der Getränke, was ebenfalls mit den Schülern besprochen 
wurde. 

Noch ein Hinweis zuletzt: 

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind uns, der Bio-Brotbox-Initiative, 
besonders wichtig. Wir legen größten Wert darauf, dass die von uns eingesetz-
ten Boxen besonders hohen Qualitätsanforderungen entsprechen. Sie sind 
lebensmittelsicher, werden in Deutschland hergestellt und regelmäßig durch 
Gutachten zertifi ziert. Unsere Brotboxen sind garantiert frei von Schadstoffen 
und enthalten keine Weichmacher. Sie sind im Sinne des Mehrweg nachhaltig 
über viele Jahre wiederverwendbar.

Unsere Bio-Brotbox besteht zu mindestens 75% aus nachwachsenden Roh-
stoffen. Es handelt sich hierbei um den faserigen Rückstand von Zuckerrohr-
pfl anzen, die sogenannte Bagasse, die bei der Verarbeitung von Zuckerrohr 
anfällt. Diese Bagasse dient als Bio-Kunststoff für die Herstellung der Bio-
Brotbox. Auf diese Weise können wir beim Material mindestens 75% fossiler 
Rohstoffe einsparen. Selbstverständlich entspricht die Box aus nachwach-
senden Rohstoffen unseren höchsten Qualitätsansprüchen. Die Box ist zu 
100% recyclebar und kann über bestehende etablierte Rücknahmesysteme, 
wie Wertstofftonne und Recyclinghof, in den Recyclingkreislauf einfl ießen.

Quelle: Judith Hock-KlemmDie Brotbox soll die Kinder daran erinnern, wie wichtig ein gesundes Pausenbrot ist.
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 Schulbeginn an der Grundschule 
Pettendorf-Pielenhofen

Am ersten Schultag kamen 53 ABC-Schüt-
zen ganz aufgeregt zum 1. Mal in die 
Schule Pettendorf-Pielenhofen. Alle Eltern, 
Großeltern und Schülerinnen und Schüler 
wurden in der Turnhalle von der Schullei-
terin Martina Aschenbrenner, von Herrn 
Gruber für den Schulverband Pettendorf-
Pielenhofen und die Gemeinde Pielen-
hofen, von Herrn Bink für die Gemeinde 

 Wandertag der Grundschule 
Pettendorf-Pielenhofen

Die Grundschule Pettendorf-Pielenhofen nutzte das schöne Wetter am 
Mittwoch, den 09.10.2024 für den Wandertag. Alle Klassen machten sich auf 
den Weg. An den verschiedenen Zielen konnten die Kinder Brotzeit machen, 
gemeinsam spielen und einige Schönheiten in der Natur entdecken. Am Mit-
tag kehrten die Kinder ausgeglichen und gut gelaunt zurück an ihre Schule.

Pettendorf und von Frau Dobmeier für den Elternbeirat begrüßt.

Zu Anfang sangen die 2. Klassen das Lied „In die Schule geh ich gern“. Nach den 
Begrüßungen durften die 27 Kinder der Klasse 1a mit ihrer Klassenlehrerin 
Heidrun Rothmann ins Klassenzimmer gehen. Ihnen folgten dann 26 Kinder 
der Klasse 2b mit Frau Nadine Neubauer in ihren Klassenraum. 

Die Eltern waren in der Zwischenzeit vom Elternbeirat auf ein Glas Sekt im 
Café Dezentral eingeladen bis alle um 10.30 Uhr einen ökumenischen Got-
tesdienst in der Pfarrkirche Pettendorf feierten. 

Um 11.30 Uhr verließen alle Erstklässlerinnen und Erstklässler die Schule mit 
ihren vollbepackten Schultüten und kleinen Geschenken vom Elternbeirat 
wieder. Viel Erfolg und eine gute Zeit an unserer Schule!

Im Kollegium ergaben sich auch Veränderungen. 

Frau Dr. Iris Heyer und Frau Dorfner-Stenke haben die Schule verlassen. Wir 
wünschen den beiden viel Glück auf ihrem weiteren Lebensweg. 

Verstärkt wird das Team der Grundschule von Frau Xenia Blank als neue Kon-
rektorin, Frau Julia Wallner und Frau Marina Mair. 

Wir heißen alle herzlich willkommen!

Sonstiges

Am Montag, 16. September 2024, starteten im Schützenheim der Schüt-
zengesellschaft Pielenhofen 1907 e.V. mit dem Eröffnungsschießen die 
39. Landkreismeisterschaften im Luftgewehr- und Luftpistolenschießen. 
Landrätin Tanja Schweiger dankte dem 1. Schützenmeister Johann Bleicher 
und seinem Organisationsteam für das ehrenamtliche Engagement und die 
professionelle Durchführung der Veranstaltung. Besonders begrüßte sie die 
Kommunalpolitikerinnen und -politiker des Landkreises und wünschte allen 
Schützinnen und Schützen faire und kameradschaftliche Wettkämpfe sowie 
allzeit „Gut Schuss“. 

Ulrike Kappl, 3. Bürgermeisterin von Pielenhofen, bezeichnete es als große 
Ehre für die Schützengesellschaft und ihre Gemeinde, dass die Landkreis-
meisterschaften dieses Jahr in ihrer Heimatgemeinde ausgerichtet werden.

 „Kommunalpolitiker-Scheibe“ ging an Ulrike 
Kappl
Neben der Eröffnungsscheibe wurde auch heuer wieder die „Kommunalpoli-

 Wettbewerbe der Schützen eröffnet –
Pielenhofens 3. Bürgermeisterin Ulrike Kappl 
sicherte sich die Kommunalpolitiker-Scheibe

„Meister dahoam“ – Sportmeisterschaften im 
Landkreis Regensburg

Landrätin Tanja Schweiger (Mitte) mit Schützenmeister Johann Bleicher, der die Eröff-

nungsscheibe gewann, und Pielenhofens 3. Bürgermeisterin Ulrike Kappl, Gewinnerin der 

Kommunalpolitiker-Scheibe. 
Foto: Josef Eder
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tiker-Scheibe“ ausgeschossen. Diese gewann Pielenhofens 3. Bürgermeisterin 
Ulrike Kappl. Platz zwei sicherte sich Kreisrat Richard Wild vor Bürgermeisterin 
Barbara Wilhelm (Gemeinde Pentling), Kreisrat Armin Bauer und Gemeinderat 
Peter Obletzhauser aus Pielenhofen. 

Eröffnungsscheibe sicherte sich Johann Bleicher
Die Eröffnungsscheibe gewann Gastgeber und Hausherr Johann Bleicher, 
Schützenmeister der Schützengesellschaft Pielenhofen. Auf den zweiten 
Platz kam der Kallmünzer Schützenmeister Robert Faltermeiser, gefolgt von 
Gauschützenmeister Bernd Schwenk (Kreisschützenverband Oberpfalz und 
Donaugau e.V.), Elvis Ursachi, Gaujugendleiter Labergau, und Gauschützen-
meister Michael Neumeier (Regentalgau).

Terminplanung:
Die Landkreismeisterschaften im Luftgewehr- und Luftpistolenschießen 
dauern noch bis einschließlich Samstag, 12. Oktober 2024. Ausgetragen 
werden die Wettkämpfe im Schützenheim der Schützengesellschaft 1907 
Pielenhofen e.V., Klosterstraße 19, 93188 Pielenhofen. Die Schießzeiten sind 
dienstags (17.9. und 8.10.2024 jeweils von 18 bis 22 Uhr), donnerstags (19.9., 
26.9. und 10.10.2024 jeweils von 18 bis 22 Uhr), samstags (21.9., 5.10. und 
12.10.2024 jeweils von 9 bis 13 Uhr), und montags (23.9.und 30.9.2024 jeweils 
von 18 bis 22 Uhr). Eine vorherige Anmeldung bei 1. Schützenmeister Johann 
Bleicher unter j.bleicher@sg1907.de ist erwünscht. Die Ausschreibung und 
alle weiteren Informationen gibt es unter www.sg1907.de.

Teilnahmebedingungen:
Startberechtigt sind alle Schützinnen und Schützen, die bei einem Verein 
mit Sitz im Landkreis Regensburg Mitglied sind (Erstmitgliedschaft). Land-
kreisbürgerinnen und -bürger, die bei keinem Schützenverein Mitglied sind, 

Landrätin Tanja Schweiger (Mitte), Regierungspräsident Walter Jonas (3. v. links), Ehrengauschützenmeister Manfred Wimber (5. v. links) und MDL Patrick Grossmann (5. v. rechts) eröffneten 

gemeinsam mit den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern die 39. Landkreismeisterschaften im Luftgewehr- und Luftpistolenschießen. 
Foto: H.C. Wagner

können mit einer Tagesversicherung an den Einzelstartwettbewerben teil-
nehmen. Startberechtigt in den Mannschaftswettbewerben sind alle Vereine 
mit Sitz im Landkreis Regensburg.

Hintergrundinfo:
Die Landkreismeisterschaften 2024/2025 werden von den Vereinen eigenver-
antwortlich organisiert und vom Landkreis unterstützt. Fragen zu den Land-
kreismeisterschaften beantwortet Andrea Zeller, Landratsamt Regensburg, 
Sachgebiet Wirtschaft, Regionalentwicklung und Sport, Telefon: 0941 4009 
663, E-Mail: sport@lra-regensburg.de.

Landkreismeisterschaften 2024/25 – weitere Ver-
anstaltungsdaten:
Cyclo-Cross: 13. Oktober 2024 in Wörth a.d. Donau, Veranstalter: TSV Wörth 
1837 e.V.; 

Ski Alpin und Snowboard: 1. Februar 2025 in St. Englmar, Ausrichter: TV 
SchierlingInternet: www.landkreis-regensburg.de


